Ideenskizze für Positionspapier AGBR zur Forderung flächendeckender Tarifbindung in der AUF (Stefani Sonntag, 16.2.)

1. Status quo: Tarifbindung ist in der AUF die absolute Ausnahme
Die außeruniversitäre Forschung ist eine tragende Säule des Wissenschaftssystems in Deutschland. Einrichtungen wie die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft beschäftigen über 100.000 [evtl. genaue Zahl, ggf. aufgeschlüsselt nach den vier Säulen] Wissenschaftler:innen sowie Mitarbeiter:innen in Technik, Verwaltung und Service.
· Ggf. hier Höhe der öffentlichen Förderung nennen
Pakt Monitoring Bericht 2025, Band 2 	Comment by Jan Regler [2]: Ergänzung Personalzahlen und Forschungsbudget der AUF für das Positionspapier Tarifbindung 
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· Ggf. hier ergänzen/ zitieren: Politische Absichtserklärung im Koalitionsvertrag zu Tarifbindung
[Steht in Zielvereinbarungen zu Pakt was Relevantes?] 
Dennoch ist eine echte Tarifbindung in der AUF die absolute Ausnahme. Die meisten Institute wenden die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes – TVöD oder TV-L – lediglich einzelvertraglich an oder orientieren sich sogar nur an ihnen, suchen sich also willkürlich heraus, was aus dem Tarifvertrag sie anwenden oder auch nicht. Besonders problematisch sind die sogenannten Förderverträge für Promovierenden, die einzelvertraglich zwar auf Tarifverträge verweisen, ohne diese jedoch konsequent anzuwenden. 
[Hier ggf. auf das HeJus-Papier verweisen. Scheint neben Helmholtz auch bei MPG Thema; Fraunhofer: zu klären; Leibniz: oft TVöD Verträge, unbekannt, wie Situation an den Zentren  siehe auch Umfrage N²]	Comment by Jan Regler: Realität sauber abbilden. Hinweis auf Zuwendungsbescheide. Wo besteht mögliche Willkür? (z.B. Förderverträge) – durchaus detailliert  kann Flickenteppich gut abbilden. (Hinweis auch auf verschiedenen TVs -> reduzieren, lanfristig: für alle gleiche Bedingungen!) )  
Unterschiedliche Vertragsformen innerhalb derselben Einrichtung führen zu Intransparenz, Unsicherheit und Ungleichbehandlung. 

Überleitungssatz, etwa:
Eine öffentlich finanzierte Forschungslandschaft darf jedoch nicht auf unverbindlicher Tariforientierung beruhen. Gute Wissenschaft braucht gute, verlässliche Arbeitsbedingungen. 
AUF kann damit zu den politischen Zielen der Bundesregierung beitragen. 

2. Forderung: Flächendeckende Tarifbindung für alle Beschäftigten
Die Personal- und Betriebsräte der Außeruniversitären Forschung fordern eine verbindliche, flächendeckende Tarifbindung für alle Beschäftigten in der Außeruniversitären Forschung – unabhängig von Status, Qualifikationsphase oder Vertragsart.
Dies umfasst ausdrücklich:
· Wissenschaftler:innen in allen Karrierephasen, 
· Promovierende,
· studentische Beschäftigte,
· Mitarbeiter:innen in Technik, IT, Verwaltung und Service.
Tarifbindung schafft Rechtssicherheit, Transparenz und verlässliche Standards bei Entgelt, Arbeitszeit, Befristung, Urlaub und Mitbestimmung. Sie stärkt die Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Deutschland im internationalen Wettbewerb um Talente.
Wer mit öffentlichen Mitteln forscht, muss dies in tariflich gesicherten Beschäftigungsbedingungen tun. Bund und Länder tragen als Zuwendungsgeber eine besondere Verantwortung, tarifgebundene Beschäftigung zur verbindlichen Fördervoraussetzung zu machen.

3. Wir fordern die Tarifpartner – Arbeitgeber und Gewerkschaften – auf für eine flächendeckende Tarifbindung aller Beschäftigten (incl. Studentischer Beschäftigter und Promovierender) in der Außeruniversitären Forschung zu sorgen. 

Mögliche Wege zu einer lückenlosen Tarifbindung: 
· Anwendungstarifverträge, wie es sie in einzelnen Instituten der Helmholtz-Gemeinschaft bereits gibt. 
· Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband [? wie DESY, Hereon] 	Comment by Jan Regler: Arbeitgeber die Flucht aus der Verantwortung nicht durchgehen lassen! („Sitzen ja nicht am Verhandlungstisch“)
· Bei Inbezugnahme zum TVöD: Forderung nach Aufnahme von Sonderregelungen für die Wissenschaft nach dem Vorbild von § 40 TV-L.
[schädliche Unterbrechungen besser geregelt; Anerkennung von Berufserfahrung besser geregelt]


Unser Appell 
An die verantwortlichen Politiker:innen in Bund und Ländern: Verknüpfen Sie die öffentliche Finanzierung der AUF mit verbindlicher Tarifbindung!
Tarifbindung ist kein bürokratisches Detail, sondern Ausdruck sozialer Verantwortung und Voraussetzung für exzellente Forschung. Gute Wissenschaft braucht gute Arbeit – für alle.

Anlage – Situation in der AUF 
· Helmholtz: Übersicht Sonja 
· Fraunhofer:
· MPG:
· Leibniz: 
Risiken, wenn nur einzelvertragliche 

Was bedeutet Tarifbindung
· einzelne Gruppen können nicht einfach anders (ohne Tarif-Geltung) behandelt werden 
· Anpassung (zu lasten der Beschäftigten) an Förder-Bedingungen von Drittmittelgebern kann verhindert werden 
· Sonder-Regelungen, die tariflich vereinbart werden, gelten automatisch; Beispiel: Corona Sonderzahlung, die nicht für Förderverträge galt (Aufwendiger Prozess / Kampf, dass nachträglich umzusetzen…) 
